
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

(Erschließungsbeitragssatzung) 

14.12.2015 

Aufgrund von § 132 des Baugesetzbuchs (BauGB) und des § 24 der Gemeindeordnung hat der Rat 

der Gemeinde Hasborn in der Sitzung am 16.12.2021 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 

§ 5 wird wie folgt neu gefasst: 

§5 

Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands 

(1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gemäß § 4 reduzierte beitragsfähige Erschließungsaufwand 

wird auf die erschlossenen Grundstücke (Abrechnungsgebiet) nach deren Flächen verteilt. Dabei 

wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß berücksich-

tigt. 

(2) Als Grundstücksfläche i.S. des Abs. 1 gilt bei baulich, gewerblich oder in vergleichbarer Weise 

nutzbaren Grundstücken innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes die überplante 

Fläche. Ist das Grundstück nur teilweise überplant und ist der nicht überplante Grundstücksteil 

dem Innenbereich (§ 34 BauGB) zuzuordnen, so gilt die Fläche des Buchgrundstücks. Abs. 3 ist in-

soweit ggf. entsprechend anzuwenden. 

(3) Als Grundstücksfläche i.S. des Abs. 1 gilt bei baulich, gewerblich oder in vergleichbarer Weise 

nutzbaren Grundstücken außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder bei 

Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine bauliche, gewerbliche oder vergleichbare Nutzung 

nicht festsetzt, 

a) soweit sie an die Erschließungsanlage angrenzen, die Fläche zwischen der gemeinsamen Gren-

 

ze der Grundstücke mit der Erschließungsanlage und einer im Abstand von 35 m dazu verlau-

fenden Linie, 

b) soweit sie nicht angrenzen, die Fläche zwischen der Grundstücksgrenze, die der Erschlie-

ßungsanlage zugewandt ist, und einer im Abstand von 35 m dazu verlaufenden Linie. 

Grundstücksteile, die lediglich eine wegmäßige Verbindung herstellen, bleiben bei der Bestim-

mung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. 

Überschreitet die tatsächliche bauliche, gewerbliche oder vergleichbare Nutzung die Abstände 

nach Satz 1 a) oder b), so fällt die Linie zusammen mit der hinteren Grenze der tatsächlichen Nut-

zung. 

(4) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die Fläche (Abs. 2 oder 3) 

vervielfacht mit 

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschdss, 

b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen, 



c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen, 

d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier oder fünf Vollgeschossen, 

e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr Vollgeschossen, 

f) 0,5 bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren 

Weise genutzt werden können (z.B. Dauerkleingärten, Freibäder, Friedhöfe, Sportanlagen). 

Wenn sich aus der nach Abs. 5 oder Abs. 6 a) ermittelten Zahl der Vollgeschosse ein höherer 

Faktor ergibt, so gilt dieser. 

Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne der Landesbauordnung. 

(5) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich die Zahl 

der Vollgeschosse wie folgt: 

a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse. 

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die höchstzulässige 

Baumassenzahl geteilt durch 3,5. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet. 

c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe in Form der Trauf- oder Firsthöhe festgesetzt, so gilt als 

Zahl der Vollgeschosse die höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe geteilt durch 2,8. Sind beide 

Höhen festgesetzt, so gilt die durch 2,8 geteilte höchstzulässige Traufhöhe. Bruchzahlen wer-

den auf volle Zahlen auf- oder abgerundet. 

d) Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder vor-

handen, ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die höchstzulässige Bau-

massenzahl oder die höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten werden. 

Enthält eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB entsprechende Festsetzungen, so gelten die Rege-

lungen der Buchstaben a) bis d) entsprechend. 

(6) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder für Grundstü-

cke, für die ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB nicht die nach Abs. 5 er-

forderlichen Festsetzungen enthält, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt: 

a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 

Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht feststellbar, gilt 

als Zahl der Vollgeschosse die Höhe des Bauwerkes  gem.  Abs. 5 c) geteilt durch 2,8. Bruchzah-

len werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet. 

b) Bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den Grundstücken der 

näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 

c) Bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich oder in ver-

gleichbarer Weise genutzt werden können, wird ein Vollgeschoss zu Grunde gelegt. 

d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig oder vorhanden sind, wird 

die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse, mindestens aber ein Vollgeschoss zu 

Grunde gelegt. 

(7) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in Abs. 4 festgesetzten 

Faktoren um 0,5 erhöht 
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a) bei Grundstücken in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie Sondergebieten mit der 

Nutzungsart Einkaufszentren, großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress-

und Hafengebiet; 

b) bei Grundstücken in anderen als der unter a) bezeichneten Gebiete, wenn sie überwiegend 

gewerblich, industriell oder in vergleichbarer Weise (z.B. Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-

, Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder Schulgebäuden) genutzt werden. Ob ein Grundstück, das 

sowohl gewerblichen als auch nicht gewerblichen (z.B. Wohnzwecken) Zwecken dient, „über-

wiegend" im Sinne dieser Regelung genutzt wird, bestimmt sich nach dem Verhältnis, in dem 

die verwirklichte Nutzung der tatsächlich vorhandenen Geschossflächen zueinander steht. 

Liegt eine gewerbliche oder vergleichbare Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich zur Bebau-

ung vor, so sind die tatsächlich entsprechend genutzten Grundstücksflächen jeweils der Ge-

schossfläche hinzuzuzählen. Freiflächen, die sowohl für gewerbliche oder vergleichbare als 

auch für andere Zwecke genutzt werden (z.B. Kfz-Abstellplätze) als auch gärtnerisch oder ähn-

lich gestaltete Freiflächen und brachliegende Flächen, bleiben bei dem Flächenvergleich außer 

Ansatz. 

(8) Abs. 7 gilt nicht für durch selbstständige Grünanlagen erschlossene Grundstücke. 

§2 

§ 6 wird wie folgt neu gefasst: 

§6 

Eckgrundstücksvergünstigung 

(1) Bei Grundstücken, die von zwei oder mehr gleichartigen und vollständig in der Baulast der Ge-

meinde stehenden Erschließungsanlagen i.S. des § 2 Abs. 1 erschlossen werden, ist die Grund-

stücksfläche nach § 5 Abs. 2 oder Abs. 3 bei der Verteilung des umlagefähigen Aufwandes für jede 

Erschließungsanlage nur mit der Hälfte anzusetzen. 

(2) Eine Ermäßigung nach Abs. 1. ist nicht zu gewähren, 

a) wenn die Ermäßigung dazu führen würde, dass sich der Beitrag für die anderen Grundstücke 

im Abrechnungsgebiet um mehr als 50 % erhöht, 

b) für die Flächen der Grundstücke zwischen zwei Erschließungsanlagen, für die nach Maßgabe 

des § 5 Abs. 3 Erschließungsbeiträge nicht mehrfach erhoben werden. 
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Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Alle entgegenstehenden Vorschriften treten mit diesem 

Zeitpunkt außer Kraft. 
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r) 
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